
Öffentliche Bekanntmachung 

Die Stadt Frankfurt (Oder), vertreten durch den Oberbürgermeister, dieser vertreten durch 
das Veterinär - und Lebensmittelüberwachungsamt (VLÜA), erlässt nachfolgende 
Tierseuchenallgemeinverfügung zur Feststellung und Bekämpfung der Aviären Influenza (Al­ 
Geflügelpest) vom 11.12.2025 

Tierseuchenallgemeinverfügung 
zur Feststellung und Bekämpfung der Aviären Influenza bei Geflügel vom 

11.12.2025 

Mit Inkrafttreten dieser Tierseuchenallgemeinverfügung wird die Allgemeinverfügung vom 
29.10.2025 aufgehoben .. 

Auf der Grundlage einer Risikobewertung zur Vermeidung der Ein- oder Verschleppung des 
Geflügelpesterregers durch Wildvögel werden gemäß § 13 der Verordnung zum Schutz gegen 
die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) die gesamte Stadt Frankfurt (Oder) als 
Risikogebiet festgelegt, sowie die nachfolgenden Maßnahmen· angeordnet und bekannt 
gegeben. 

1. Alle Geflügelhalter, die der Anzeigepflicht ihrer Geflügelhaltung noch nicht 
nachgekommen sind, werden aufgefordert, dies unverzüglich beim Veterinäramt Frankfurt 
(Oder) nachzuholen. Das Auftreten von vermehrt krankem oder verendetem Hausgeflügel 
ist dem Veterinäramt unverzüglich zu melden. 

2. Alle Geflügelhalter haben sicherzustellen, dass 
a. Geflügel nur an Stellen gefüttert wird, die für wildlebende Vögel nicht zugänglich sind, 
b. Geflügel nicht mit Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben, getränkt 

wird, 
c. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung 

/ 

kommen kann, für Wildvögel unzugänglich aufbewahrt werden und 
d. an den Stallein- und Ausgängen eine Desinfektion des Schuhwerks beim Betreten 

der Stallungen vorgenommen wird. 
Entsprechende Desinfektionseinrichtungen sind durch den Tierhalter slcherzustellen. 

3. Für die Abgabe von Geflügel im Reisegewerbe sind die Tiere längstens 4 Tage vor 
Abgabe: 

· e. klinisch tierärztlich oder, 
f. im Fall von' Enten . und Gänsen, virologisch auf hochpathogenes oder 

niedrigpathogenes aviäres lnfluenzavirus zu untersuchen. 
Derjenige, der das Geflügel abgibt, hat eine tierärztliche Bescheinigung über das 
Ergebnis der Untersuchung mitzuführen. Die Bescheinigung ist der zuständigen 
Behörde auf Verlangen vorzulegen und mindestens ein Jahr. aufzubewahren. 

4. Ausstellungen, Märkte und Veranstaltungen ähnlicher Art mit Geflügel sind in der Stadt 
Frankfurt (Oder) untersagt. 

5. Die sofortige Vollziehung der Anordnungen zu 1 bis 4 wird hiermit nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 
der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGÖ) in der zZt. gültigen Fassung im besonderen 
öffentlichen Interesse angeordnet. 

Diese Allgemeinverfügung tritt an dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft. 
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Begründung 

1. Sachverhalt 

Hochpathogene Aviäre Influenza (HPAI), umgangssprachlich auch Vogelgrippe oder 
Geflügelpest genannt, ist eine durch Viren ausgelöste Infektionskrankheit, die ihren natürlichen 
Reservoirwirt im wilden Wasservogel hat. Einige der aviären lnflenzaviren verursachen bei 
Hausgeflügel, insbesondere bei Enten und Gänsen, kaum oder nur milde 
Krankheitssymptome. Allerdings können diese Viren spontan zu einer hochpathogenen Form 
mutieren, die sich klinisch als Geflügelpest zeigt. 
Geflügelpest ist für Hausgeflügel hochansteckend und verläuft mit schweren allgemeinen 
Krankheitszeichen. Einige der aviären lnfluenzaviren können auch auf Säugetiere oder den 
Menschen übertragen werden und dort zu Erkrankungen führen. Überwachungsmaßnahmen 
toter oder kranker Wildvögel müssen daher intensiviert sowie die Biosicherheit in den 
Geflügelhaltungen überprüft und ggf. optimiert werden. Kontakte zwischen Geflügel und 
Wildvögeln müssen unbedingt verhindert werden. 
Breitet _ sich das Virus unkontrolliert aus, so kann dies neben _ Leistungseinbußen auch 
erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen, auch für nicht von der Krankheit betroffene Betriebe 
und für ganze Wirtschaftsbereiche in der Region sowie landesweit. 
Das FLI, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, schätzt in seiner aktuellen Bewertung 
das Risiko des Eintrags, der Aus- und Weiterverbreitung von HPAIV HS-Viren in 
Wasservogelpopulationen innerhalb Deutschlands weiterhin als hoch ein. 
Auch das Eintrags- und Verbreitungsrisiko für die Hausgeflügelbestände durch Abgabe von 
Geflügel im Reisegewerbe und durch Veranstaltungen mit Geflügel ist aus den Erfahrungen 
der letzten Jahre unter diesen Bedingungen hoch. 

II. Rechtliche Würdigung 

Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (VLÜA) Frankfurt (Oder) ist gemäß § 24 
Abs. 1 Tiergesundheitsgesetz in Verbindung mit §1 Abs. 4 Gesetz zur Ausführung des 
Tiergesundheitsgesetzes (AGTierGesG) die sachlich und örtlich zuständige Behörde und trifft 
die notwendigen Maßnahmen, um die Einhaltung tierseuchenrechtlicher Vorschriften 
sicherzustellen. Diese Allgemeinverfügung dient der Umsetzung der Maßregeln der 
Geflügelpest- Verordnung sowie der Verordnung (EU) 2016/429. 

Zu 1. 

Gemäß § 2 Geflügelpest-Verordnung hat, wer Geflügel haiten will, der zuständigen Behörde 
zusätzlich zu den Angaben nach § 26 Abs. 1 S. 1 der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) 

- mitzuteilen, ob er das Geflügel in Ställen oder im Freien hält. Der§ 26 Abs. 1 S. 2 ViehVerkV 
gilt entsprechend. Nach § '26 Abs. 1 ViehVerkV hat, wer Hühner, Enten, Gänse, Fasane, 
Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel halten will, dies der 
zuständigen Behörde oder einer von dieser beauftragten Stelle, vor Beginn der Tätigkeit unter 
Angabe seines Namens, seiner Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt 
voraussichtlich gehaltenen Tiere und ihres Standortes, bezogen auf die jeweilige Tierart, 
anzuzeigen. Änderungen sind unverzüglich anzuzeigen. 

Vermehrte Todesfälle in einem Geflügelbestand deuten auf eine Infektion mit dem 
Geflügelpestvirus oder ein anderes Erkrankungsgeschehen hin. Diese Fälle müssen 
schnellstmöglich gemeldet werden, um sie labordiagnostisch abzuklären und so eine 
ansonsten unbekannte Ausbreitung des Erregers zu verhindern. 
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Zu 2. 

Gemäß § 3 Geflügelpest-Verordnung hat, wer Geflügel hält, sicherzustellen, dass 
a. die Tiere nur an Stellen gefüttert werden, die für Wildvögel nicht zugänglich sind, 
b. die Tiere nicht mit Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang .haben, getränkt 
werden und 
c. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung 
kommen kann, für Wildvögel unzugänglich aufbewahrt werden. 
d. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung 
zum Wechseln und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten 
wird. 

Das Geflügelpestvirus wird größtenteils über Wildvögel verbreitet. Diese scheiden den Erreger 
über Körperflüssigkeiten und Kot aus. Es muss daher jeglicher Kontakt von Wildvögeln zu 
gehaltenen Vögeln oder Futtermitteln, Wasser und Gegenständen, mit denen Geflügel in 
Berührung kommt, vermieden werden. Wenn eine grundsätzliche Vermeidung nicht möglich 
ist (wie z.B. bei Schuhwerk durch mögliche Umweltkontamination) muss vor Kontakt mit 
Hausgeflügel eine gründliche. Desinfektion stattfinden. 

Zu 3. 

Gemäß § 14a Geflügelpest-Verordnung kann die zuständige Behörde, soweit dies aus 
Gründen der Tierseuchenbekämpfung erforderlich ist, anordnen, dass Geflügel außerhalb 
einer gew~rblichen Niederlassung oder,' ohne eine solche Niederlassung zu haben, 
gewerbsmäßig nur abgegeben werden darf, soweit das Geflügel längstens vier Tage vor der 
Abgabe 
1. klinisch tierärztlich oder, 
2. im Fall von Enten und Gänsen, virologisch nach näherer Anweisung der zuständigen 
Behörde mit· negativem Ergebnis auf hochpathogenes . oder niedrigpathogenes aviäres 
lnfluenzavirus untersucht worden ist. 
Im Fall von Enten und Gänsen gilt § 13 Abs. 5 S. 1 Nr. 1, S. 2 und 3 Nr. 1 Geflügelpest­ 
Verordnung entsprechend. Derjenige, der das Geflügel abgibt, hat eine tierärztliche 
Bescheinigung über das Ergebnis der Untersuchung nach · Satz 1 mitzuführen. Die 
Bescheinigung ist der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Die Bescheinigung 
nach· Satz 3 ist mindestens ein Jahr aufzubewahren. Die Frist beginnt mit dem Ablauf des 
letzten Tages des Kalendermonats, an dem die Bescheinigung ausgestellt worden, ist. 

Zusätzlich trifft die zuständige Behörde gemäß § 24 Abs. 3 Nr. 4 die notwendigen 
Anordnungen und Maßnahmen, die zur Feststellung oder· zur Ausräumung eines 
hinreichenden Verdachtes, eines Verstoßes oder zur Beseitigung festgestellter Verstöße oder 
zur Verhütung künftiger Verstöße erforderlich sind. Sie kann insbesondere das Verbringen 
oder das Inverkehrbringen eines Tieres oder das Herstellen, das Behandeln, das Verbringen 
oder das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses verbieten oder beschränken. 

Au.fgrund Ihrer Übertragbarkeit von Wildvögeln auf Hausgeflügel und untereinander als auch 
der hohen Mortalitätsrate bei einem Infektionsgeschehen stellt die Geflügelpest eine 
erhebliche Gefahr dar. Bei Tieren, die im Reisegewerbe abgegeben werden und nicht an 
einem Standort verleiben, muss sichergestellt werden, dass von Ihnen kein Risiko ausgeht. 
Die angeordneten Maßnahmen dienen dem Schutz der Tiere und sollen eine 
frühzeitige Feststellung der Tierseuche ermöglichen, um ggf. weitere geeignete Maßnahmen 
zur Bekämpfung und Verhinderung einer Weiterverbreitung des Virus einleiten zu können. 
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Zu 4. 

Gemäß §25 Abs. 1 überwacht die zuständige Behörde Viehmärkte, Viehhöfe, 
Viehausstellungen, Vogelbörsen oder Veranstattunqen ähnlicher Art, 
Viehhandelsunternehmen, Transportunternehmen, Viehsammelstellen und Schlachtstätten. 
Die zuständige Behörde kann die Anordnungen treffen, die erforderlich sind, um an den der 
Überwachung unterliegenden Orten oder in den der Überwachung unterliegenden Betrieben 
und sonstigen Einrichtungen sicherzustellen, dass die zur Erfüllung der Zwecke des§ 1 Satz 
1 notwendigen Anforderungen (zur Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen) 
eingehalten werden. 

Gemäß § 4 Abs. 2 ViehVerkV kann die zuständige Behörde Veranstaltungen nach § 4 Abs. 1 
ViehVerkV verbieten, soweit dies aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung erforderlich ist. 

Bei Veranstaltungen mit Geflügel und Vögeln anderer Arten unter freiem Himmel erhöht sich 
das Risiko der Übertragung der Geflügelpest durch Wildvögel und dadurch die Verbreitung auf 
Hausgeflügelbestände. Generell besteht auch bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen 
durch die hohe Anzahl von Tieren auf begrenztem Raum die Gefahr auf Verschleppung der 
Tierseuche in eine Vielzahl weit entfernter Regionen. Daher sind diese Veranstaltungen nicht 
gestattet. 

Das öffentliche Interesse an der Tiergesundheit der Geflügelbestände überwiegt insoweit der, 
privaten Interessen der Vereine und Tierhalter an der Durchführung von 
Geflügelveranstaltungen. 

Die getroffenen Maßnahmen sind erforderlich. Ein milderes Mittel zur Erreichung des Zieles, 
die Verbreitung des Virus zu verhindern, ist nicht erkennbar. Die Anordnungen sind geeignet, 
die Tierseuche frühzeitig zu erkennen und für den Fall des Auftretens der Verbreitung 
entgegenzuwirken. 
Die angeordneten- Maßnahmen sind angemessen und führen nicht zum persönlichen Nachteil, 
der erkennbar außer Verhältnis zum eingangs erläuterten Ziel steht. . 
Die Beschränkungen der individuellen Handlungsfreiheit und auferlegten Maßregeln sind 
angesichts der benannten Gefahren verhältnismäßig. 

Zu 5. 

Die sofortige Vollziehung wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnµng (VwGO) , 
im überwiegend öffentlichen Interesse angeordnet. 
Die sofortige Vollziehung ist im öffentlichen Interesse anzuordnen, um eine schnellstmögliche 
Eindämmung und Bekämpfung der Tierseuche zu ermöglichen und die Maßnahmen sofort 
wirksam werden zu lassen, um hohe wirtschaftliche Verluste zu verhindern. Durch den 
Zeitverzug, der im Falle der aufschiebenden Wirkung eines eingelegten Widerspruchs 
auftreten würde, könnte es zur Weiterverbreitung des Erregers kommen. 
Die in dieser Verfügung getroffenen Anordnungen sind verhältnismäßig. Ein milderes Mittel 
zur Erreichung des vorgenannten Zieles ist nicht erkennbar. 
Die Anordnungen sind geeignet, den Zweck dieser Verfügung, den sofortigen Schutz vor der 
Verbreitung per Geflügelpest zu erfüllen. 
Die Maßnahmen sind erforderlich. Sie führen nicht zu einem Nachteil, der zu dem 
entsprechenden Erfolg, also dem Schutz vor einer Tierseuche, erkennbar außer Verhältnis 
steht. . Das private Interesse einzelner Personen oder Personengruppen an der 
aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs muss hier hinter dem öffentlichen Interesse der 
sofortigen Vollziehung der Maßnahmen zurückstehen. 

Diese Tierseuchenallgemeinverfügung tritt mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag 
in Kraft. Die Bekanntgabe der All,gemeinverfügung erfolgt' auf Grundlage des § 1 
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) i.V.m. § ,41 Abs. 4. 
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' . 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). Danach gilt eine Allgemeinverfügung grundsätzlich 
2 Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In der 
Allgemeinverfügung kann jedoch ein hiervon abweichender Tag, frühestens aber der auf die 
Bekanntgabe folgende Tag, bestimmt werden (§ 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG). Von dieser 
Ermächtigung wurde in dieser Allgemeinverfügung Gebrauch gemacht, da die angeordneten 
tierseuchenrechtlichen Maßnahmen keinen Aufschub dulden 

. Die öffenliche Bekanntgabe erfolgt nach § 41 Abs. 4 S. 1 und 2 VwVfG durch ortsübliche 
Bekanntmachung. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass vorliegend der Adressatenkreis so 

· groß ist, dass er, bezogen aut die akute Gefahrenlage infolge der Einschleppung einer hoch 
ansteckenden Tierseuche sowie der aktuellen epidemiologischen Bewertung, nach 
Ausübung pflichtgemäßen Ermessens · vernünftigerweise nicht mehr in Form einer 
Einzelbekanntgabe angesprochen werden kann. Von einer Anhörung wurde daher auf der 
Grundlage des § 1 Abs. 1 BbgVwVfG i.V.m. § 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG abgesehen. 

Rechtsgrundlagen in der jeweils geltenden Fassung: . 
• Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) 
• Gesetz zur Vorbeugung und zur Bekämpfung von Tierseuchen 

(Tiergesundheitsgesetz - TierGesG) 
• Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) 
• Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (AGTierGesG) 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 
Brandenburg (VwVfGBbg) 

• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
• Verordnung (EU) 2016/429 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem 
Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder), Marktplatz 1, 15230 Frankfurt (Oder) zu 
erheben. Der Widerspruch kann auch bei dein Oberbürgermeister, Amt für Ordnung und 
Sicherheit, Abt. Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Goepelstr: 38, 15234 
Frankfurt (Oder) erhoben werden. 

Hinweise: 

Die Allgemeinverfügung ist auf der Internetseite der Stadt Frankfurt (Oder) unter 
www.frankfurt-oder.de einsehbar 

Jeder Verdacht auf Erkrankung an Geflügelpest ist dem VLÜA Frankfurt (Oder) sofort unter 
vet@frankfurt-oder.de oder Tel.: 0335-5523940 zu melden. 

Frankfurt (Oder), 11.12.2025 

Oberbürgermeister 
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Steffen Wagenknecht 
Referent 
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